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 Bauführerbescheinigung Seite . 2 

III. Ausführung: 

1) Der Bauführer gemäß § 25 Abs. 2 NÖ BO 2014 bestätigt hiermit die 

bewilligungsgemäße Ausführung (auch Eigenleistung) des Bauwerks (lt. 

Bescheidumfang). 

2) Der Bauführer gemäß § 25 Abs. 2 NÖ BO 2014 bestätigt hiermit die 

bewilligungsgemäße Ausführung (auch Eigenleistung) des Bauwerks, sowie die 

bauordnungsgemäße Ausführung der im beiliegenden Bestandsplan (2-fach) 

kenntlich gemachten, gemäß §15 NÖ BO 2014 anzeigepflichtigen Änderungen im 

Zuge der Bauführung.3 

3) Der Bauführer gemäß § 25 Abs. 2 NÖ BO 2014 kann die bewilligungsgemäße 

Ausführung (auch Eigenleistung) des Bauwerks (lt. Bescheidumfang) nicht bestätigen, 

da 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 (Nicht zutreffendes streichen) 

 
IV. Sonstiges: 

1) Weiters hat der Bauführer in alle im Bescheid vorgeschriebenen Befunde und Atteste 

Einsicht genommen und diese positiv auf Plausibilität und Nachvollziehbarkeit 

geprüft. Die Befunde und Atteste liegen (zum. in Kopie) beim Bauführer und beim 

Bescheid Adressaten auf. 

2) Auf die Bewilligungspflicht gem. §14 NÖ BO 2014 im Zuge der Bauführung 

festgestellter nachstehender Abänderungen gegenüber dem bewilligten Konsens 

wurde(n) der/die Bauwerber(in) hingewiesen: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

_________________________________    ______________________ 
Der/die Bauführer(in)       Datum 

                                                        
3 Die Aufzählung – soweit erforderlich – erfolgt in der Formularvorlage 
„Fertigstellungsanzeige“ bzw. „Teilfertigstellungsanzeige“ 

1.5.1. Bescheinigung des Bauführers (§25 Abs 2) inkl. Eigenleistungen 2/2
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Bescheinigung des zur Überwachung befugten Fachmannes Seite . 1 

BESCHEINIGUNG 

eines zur Überwachung befugten Fachmannes1 
(gem. §30 Abs. 2 Z 3 NÖ BO 2014) 

zur (Teil-) Fertigstellungsmeldung des Bauvorhabens: 

 

Bescheidinhalt/Projektumfang:_______________________________________

________________________________________________________________ 

Adresse:_________________________________________________________ 

Bescheidzahl:_____________________________________________________ 

Bescheiddatum:___________________________________________________ 

Zur Überwachung befugter Fachmann:_____________________________________ 

 

I. Zeitlicher Umfang: 

1) Der zur Überwachung befugte Fachmann übernahm die ordnungsgemäße 

Bauführung über den gesamten Ausführungszeitraum (tatsächlicher, jedoch nicht 

gemeldeter Baubeginn am_____________________bis zur Fertigstellung). 

2) Der zur Überwachung befugte Fachmann übernahm die ordnungsgemäße 

Bauführung für den  Ausführungszeitraum von ____________________  

bis ___________________. 

(Nicht zutreffendes streichen) 

 

II. Inhaltlicher Umfang: 

1) Der zur Überwachung befugte Fachmann übernahm die ordnungsgemäße 

Bauführung über den gesamten Projektinhalt (Bescheidumfang). 

                                                        
1 Nur bei nicht erfolgter Baubeginnsmeldung statt der Formularvorlage „Bescheinigung des 
Bauführers inkl. Eigenleistungen“ und statt „Überprüfungsbericht eines hiezu Befugten“ 
verwenden. 

1.5.2. Bescheinigung eines zur Überwachung befugten Fachmannes inkl. Eigenleistungen 1/3
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Bescheinigung des zur Überwachung befugten Fachmannes Seite . 2 

2) Der zur Überwachung befugte Fachmann übernahm die ordnungsgemäße 

Bauführung über folgend aufgezählte Teilbereiche:2 

(Nicht zutreffendes streichen) 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

III. Ausführung: 

1) Der zur Überwachung befugte Fachmann (sinngemäß nach § 25 Abs. 2 NÖ BO 2014) 

bestätigt hiermit die bewilligungsgemäße Ausführung (auch Eigenleistung) des 

Bauwerks (lt. Bescheidumfang). 

2) Der zur Überwachung befugte Fachmann (sinngemäß nach § 25 Abs. 2 NÖ BO 2014) 

bestätigt hiermit die bewilligungsgemäße Ausführung (auch Eigenleistung) des 

Bauwerks, sowie die bauordnungsgemäße Ausführung der im beiliegenden 

Bestandsplan (2-fach) kenntlich gemachten, gemäß §15 NÖ BO 2014 

anzeigepflichtigen Änderungen im Zuge der Bauführung.3 

3) Der zur Überwachung befugte Fachmann (sinngemäß nach § 25 Abs. 2 NÖ BO 2014)  

kann die bewilligungsgemäße Ausführung (auch Eigenleistung) des Bauwerks (lt. 

Bescheidumfang) nicht bestätigen, da 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 (Nicht zutreffendes streichen) 

 
  

                                                        
2 Bei Ausstellung zu einer Teilfertigstellungsmeldung bitte nur „2)“ verwenden. Jedenfalls 
genaue Abgrenzung (zB „Keller bis zur OK Rohdecke“) 
3 Die Aufzählung – soweit erforderlich – erfolgt in der Formularvorlage 
„Fertigstellungsanzeige“ bzw. „Teilfertigstellungsanzeige“ 

1.5.2. Bescheinigung eines zur Überwachung befugten Fachmannes inkl. Eigenleistungen 2/3
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IV. Sonstiges: 

1) Weiters hat der zur Überwachung befugte Fachmann (sinngemäß nach § 25 Abs. 2 

NÖ BO 2014)  in alle im Bescheid vorgeschriebenen Befunde und Atteste Einsicht 

genommen und diese positiv auf Plausibilität und Nachvollziehbarkeit geprüft. Die 

Befunde und Atteste liegen (zum. in Kopie) beim Bauführer und beim Bescheid 

Adressaten auf. 

2) Auf die Bewilligungspflicht gem. §14 NÖ BO 2014 im Zuge der Bauführung 

festgestellter nachstehender Abänderungen gegenüber dem bewilligten Konsens 

wurde(n) der/die Bauwerber(in) hingewiesen: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

_________________________________    ______________________ 
Der zur Überwachung befugte Fachmann    Datum 

1.5.2. Bescheinigung eines zur Überwachung befugten Fachmannes inkl. Eigenleistungen 3/3
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Überprüfungsbericht eines hiezu Befugten              Seite . 1 

ÜBERPRÜFUNGSBERICHT 

des hiezu Befugten1 
(gem. §30 Abs. 3 NÖ BO 2014) 

zur (Teil-) Fertigstellungsmeldung des Bauvorhabens: 

 

Bescheidinhalt/Projektumfang:_______________________________________

________________________________________________________________ 

Adresse:_________________________________________________________ 

Bescheidzahl:_____________________________________________________ 

Bescheiddatum:___________________________________________________ 

Zur Überprüfung Befugter (gem.§25 Abs1 NÖ BO 2014): 

________________________________________________________________ 

Datum der Endüberprüfung:_________________________________________ 

 

I. Inhaltlicher Umfang: 

1) Der Bericht umfasst die Überprüfung über die ordnungsgemäße Ausführung des 

gesamten Projektinhaltes (Bescheidumfang). 

2) Der Bericht umfasst die Überprüfung über die ordnungsgemäße Ausführung der 

folgend aufgezählten Teilbereiche: 

(Nicht zutreffendes streichen) 

___________________________________________________________ 

                                                        
1 Nur bei nicht erfolgter Überwachung durch einen Bauführer während der Bauzeit - 
anderenfalls  bitte die Formularvorlagen „Bescheinigung des Bauführers inkl. 
Eigenleistungen“ oder „Bescheinigung eines zur Überwachung befugten Fachmannes inkl. 
Eigenleistungen“ verwenden. 

Überprüfungsbericht eines hiezu Befugten 1/3

1.6.
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Überprüfungsbericht eines hiezu Befugten              Seite . 2 

___________________________________________________________ 

II. Ausführung: 

1) Neben den für einen Fachmann erkennbaren Ausführungen, welche ohne 

zerstörende Prüfung feststellbar sind wurden für die, im Nachhinein nicht mehr 

erkennbaren Aufbauten und Materialen, Bestätigungen in mündlicher und 

schriftlicher Form, der jeweils Ausführenden (inkl. durchgeführter Eigenleistungen)  

abgegeben bzw. vorgelegt. Da die Überprüfung auf Plausibilität und 

Nachvollziehbarkeit keinerlei Zweifel oder offenkundige Mängel ergeben hat kann 

der hiezu Befugte  (sinngemäß nach § 25 Abs. 2 NÖ BO 2014) bestätigen, dass die 

Ausführung (inkl. Eigenleistungen) des Bauwerks (lt. Bescheidumfang) 

bewilligungsgemäß erfolgt ist. Die angeführten Bestätigungen wurden dokumentiert 

und liegen beim zur Überprüfung Befugten auf. 

 

2) Neben den für einen Fachmann erkennbaren Ausführungen, welche ohne 

zerstörende Prüfung feststellbar sind wurden für die, im Nachhinein nicht mehr 

erkennbaren Aufbauten und Materialen, Bestätigungen in mündlicher und 

schriftlicher Form, der jeweils Ausführenden (inkl. durchgeführter Eigenleistungen)  

abgegeben bzw. vorgelegt. Da die Überprüfung auf Plausibilität und 

Nachvollziehbarkeit keinerlei Zweifel oder offenkundige Mängel ergeben hat kann 

der hiezu Befugte  (sinngemäß nach § 25 Abs. 2 NÖ BO 2014) bestätigen, dass die 

Ausführung (inkl. Eigenleistungen) des Bauwerks (lt. Bescheidumfang) 

bewilligungsgemäß erfolgt ist. Ebenso wurden die, im beiliegenden Bestandsplan (2-

fach) kenntlich gemachten, gemäß §15 NÖ BO 2014 anzeigepflichtigen Änderungen 

im Zuge der Bauführung, bauordnungsgemäß ausgeführt.2 Die angeführten 

Bestätigungen wurden dokumentiert und liegen beim zur Überprüfung Befugten auf. 

 

  

                                                        
2 Die Aufzählung – soweit erforderlich – erfolgt in der Formularvorlage 
„Fertigstellungsanzeige“ bzw. „Teilfertigstellungsanzeige“ 

Überprüfungsbericht eines hiezu Befugten 2/3

1.6.
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Überprüfungsbericht eines hiezu Befugten              Seite . 3 

3) Der hiezu Befugte (sinngemäß nach § 25 Abs. 2 NÖ BO 2014)  kann die 

bewilligungsgemäße Ausführung (auch Eigenleistung) des Bauwerks (lt. 

Bescheidumfang) nicht bestätigen, da 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 (Nicht zutreffendes streichen) 

 
 

III. Sonstiges: 

1) Weiters hat der zur Überprüfung Befugte (sinngemäß nach § 25 Abs. 2 NÖ BO 2014)  

in alle im Bescheid vorgeschriebenen Befunde und Atteste Einsicht genommen und 

diese positiv auf Plausibilität und Nachvollziehbarkeit geprüft. Die Befunde und 

Atteste liegen (zum. in Kopie) beim Bauführer und beim Bescheid Adressaten auf. 

2) Auf die Bewilligungspflicht gem. §14 NÖ BO 2014 im Zuge der Überprüfung 

festgestellter nachstehender Abänderungen gegenüber dem bewilligten Konsens 

wurde(n) der/die Bauwerber(in) hingewiesen: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

_________________________________    ______________________ 
Der zur Überprüfung Befugte      Datum 

Überprüfungsbericht eines hiezu Befugten 3/3
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Zurücklegung der Bauführerschaft

1.7.

 Zurücklegung Bauführerschaft Seite . 1 

ZURÜCKLEGUNG DER BAUFÜHRERSCHAFT1 
(gem. §25 Abs 4 NÖ BO 2014) 

zu folgendem Bauvorhaben: 

 

Bauherr:_________________________________________________________

Bescheidinhalt/Projektumfang:_______________________________________

________________________________________________________________ 

Adresse:_________________________________________________________ 

Bescheidzahl:_____________________________________________________ 

Bescheiddatum:___________________________________________________ 

Hiermit wird bekanntgegeben, dass der genannte Bauführer  
(bzw der zur Überwachung befugte Fachmann): 
 
_________________________________________________________________________

die  Überwachung der Bescheid gemäßen Ausführung gem. §25 (2) NÖ BO 2014 mit   

Datum vom: __________________________________________________zurücklegt. 

 

Die zur Verfügung gestellte Ausfertigung der Baubewilligung samt Beilagen  

wird umgehend an die Baubehörde rückübermittelt / liegt im Anhang bei.  

(Nicht zutreffendes streichen) 

 

Der/die Bauherr(en) wurden darauf hingewiesen, dass die Ausführung des 

Bauvorhabens bis zur Bekanntgabe eines neuen Bauführers zu unterbrechen ist. 

 

 

_________________________________         ______________________ 

Der Bauführer/zur Überw.bef.Fachmann    Datum 

                                                        
1 Gilt sinngemäß für „den zur Überwachung befugten Fachmann“. E
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VERTRAGSRECHT

2.
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Vereinbarung zur Übernahme der Bauführerschaft  

gemäß § 25 Abs 2 NÖ BO 2014 

1. Auftrag und Gegenstand der Leistungen 

1.1. Mit dieser Vereinbarung übernimmt der / die [ERGÄNZUNG: Name / Firma des 

Bauführers] für das [ERGÄNZUNG: Bezeichnung des Bauvorhabens] die Tätigkeit als 

Bauführer gemäß § 25 Abs 2 NÖ BO 2014. Der /die [ERGÄNZUNG: Name / Firma des 

Bauführers] wird in weiterer Folge als „Bauführer“ bezeichnet, der / die [ERGÄNZUNG: 

Name / Firma des Bauherrn / Bauwerbers] als „Bauherr“. 

1.2. Die Befugnis des Bauführers (§ 25 Abs 1, Abs 2 NÖ BO 2014) ist durch [ERGÄNZUNG: 

Nachweis der Befugnis des Bauführers] nachgewiesen und bildet einen integrierenden 

Bestandteil dieser Vereinbarung. Eine Kopie wurde dem Bauherrn zum Zweck der Vorlage 

bei der Baubehörde übergeben.   

1.3. Als Tätigkeitsbeginn wird die Bekanntgabe der Bauführerschaft gegenüber der 

Baubehörde vereinbart. Die Bekanntgabe des Bauführers obliegt dem Bauherrn, der 

hierfür nach § 25 Abs 3 NÖ BO 2014 verantwortlich ist. Sofern zwischen Bauführer und 

Bauherr nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wird, endet die Tätigkeit des 

Bauführers mit dem Tag der Erstattung der Fertigstellungsanzeige an die Baubehörde. 

1.4. Als Grundlage für die Durchführung der beauftragen Leistungen wurden dem Bauführer 

folgende Dokumente / Unterlagen übergeben:  

• Einreichplan vom [ERGÄNZUNG: Datum des Einreichplanes] samt Antragsbeilagen; 

• rechtskräftige Baubewilligung der [ERGÄNZUNG: Bezeichnung der zuständigen 

Baubehörde] vom [ERGÄNZUNG: Datum der Baubewilligung]; 

• [ERGÄNZUNG: allenfalls weitere Auftragsgrundlagen]; 

• [ERGÄNZUNG: allenfalls weitere Auftragsgrundlagen]; 

• [ERGÄNZUNG: allenfalls weitere Auftragsgrundlagen]; 

2. Leistungsumfang 

2.1. Der Bauführer übernimmt gemäß § 25 Abs 2 NÖ BO 2014 die Überwachung der 

Arbeiten zur Ausführung des o.a. Bauvorhabens.   

2.2. Überwachung der Bauausführung. Die Leistungen des Bauführers umfassen alle 

[alternativ: die] Prüf-, Kontroll- und Überwachungstätigkeiten, die notwendig sind, damit 

die bescheidgemäße und bauordnungsgemäße Ausführung des Bauvorhabens nach 

Maßgabe der zugrunde liegenden Baubewilligung, der Bestimmungen der NÖ BO 2014 

und allen sonstigen einschlägigen Rechtsvorschriften beurteilt werden kann. Soweit eine 

Beurteilung aufgrund eigener Wahrnehmungen und Überprüfungen nicht möglich ist, ist 

dem Baufrüher die ordnungsgemäße, den jeweils anzuwendenden technischen Regeln und 

geltenden Rechtsvorschriften (Gesetze, Verordnungen) entsprechende Ausführung der 

Leistungen durch die Vorlage von Bestätigungen der ausführenden Unternehmer und 

Bauführervereinbarung(en) 
2.1.1. Bauführerschaft ab Baubeginn (§ 25 Abs 2 NÖ BO 2014) 1/4

2.1.
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Fachfirmen nachzuweisen. Die Überprüfung durch den Bauführer beschränkt sich in 

diesem Fall auf die technische Nachvollziehbarkeit und Plausibilität anhand der 

vorgelegten Nachweise und erteilten Informationen. 

Gemäß [ERGÄNZUNG: Besprechung, Beilage, sonstige Dokumentation] sind vom 

beauftragen Leistungsumfang insbesondere [alternativ: insbesondere] folgende 

Leistungen umfasst: 

• [ERGÄNZUNG: Anzahl der Baustellenbesuche]; 

• [ERGÄNZUNG: Überprüfung von Dokumenten, samt kurzer Beschreibung der 

Dokumente (z.B. Pläne, Befunde, statische Nachweise)]; 

• [ERGÄNZUNG: Art bzw. Tiefe der durchgeführten Überprüfungen]; 

• [ERGÄNZUNG: weitere Angabe / Auflistung von Leistungen]; 

2.3. Eigenleistungen des Bauherrn. Der Bauherr wird folgende Leistungen als 

Eigenleistungen ausführen bzw. ausführen lassen: 

• [ERGÄNZUNG: Beschreibung Eigenleistung]; 

• [ERGÄNZUNG: Beschreibung Eigenleistung]; 

• [ERGÄNZUNG: Beschreibung Eigenleistung]; 

 

Die Einhaltung der technischen Regeln und geltenden Rechtsvorschriften ist dem 

Bauführer gegen Vorlage entsprechender Unterlagen und Nachweise (Pläne, 

Konstruktionszeichnungen, Beschreibung von Aufbauten, Produktdatenblätter, 

Rechnungen etc.) darzulegen. Soweit eine Überprüfung der Eigenleistungen aufgrund 

eigener Wahrnehmungen und Überprüfungen durch den Bauführer nicht möglich ist, 

beschränkt sich die Überprüfung durch den Bauführer auf die technische 

Nachvollziehbarkeit und Plausibilität anhand der vorgelegten Unterlagen und vom 

Bauherrn erteilten Informationen. 

2.4. Ausstellung der Bauführerbescheinigung nach § 30 Abs 2 Z 3 NÖ BO 2014. Zum 

Zweck der Vorlage an die Baubehörde stellt der Bauführer die Bescheinigung über die 

bewilligungsgemäße Ausführung nach § 30 Abs 2 Z 3 NÖ BO 2014 aus 

(„Bauführerbescheinigung“). Die Bescheinigung ist dem Bauherrn nach erfolgter 

technischer Fertigstellung der Leistungen so rechtzeitig zu übergeben, dass die 

Fertigstellungsanzeige (§ 30 Abs 2 NÖ BO 2014) ohne unnötige Verzögerung erstattet 

werden kann.  

Der Bauführer schuldet die Ausstellung einer ordnungsgemäßen Bescheinigung. 

Ordnungsgemäß ist die Bescheinigung, wenn sie vom Bauführer auf Basis der ihm 

übergebenen Unterlagen und nach Maßgabe der durchgeführten Überprüfungen nach 

bestem Wissen und Gewissen erstellt worden ist. Der Bauführer ist nicht dafür 

verantwortlich, dass die Bauführerbescheinigung von der Behörde akzeptiert wird. Kann 

die bewilligungsgemäße Ausführung des Vorhabens, aus welchen Gründen auch immer, 

nicht bestätigt werden, ist dies das Risiko des Bauherrn. 

2.1.1. Bauführerschaft ab Baubeginn (§ 25 Abs 2 NÖ BO 2014) 2/4
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3. Vergütung 

Für die Leistungen des Bauführers gemäß Pkt. 2. dieser Vereinbarung wird folgender 

Werklohn / folgendes Honorar vereinbart: 

• [ERGÄNZUNG: Variante Pauschalhonorar]; 

• [ERGÄNZUNG: Variante Vergütung nach Teilleistungen]; 

• [ERGÄNZUNG: Variante Vergütung nach Aufwand]; 

4. Sonstige Bestimmungen 

4.1. Vom Bauführer werden ausschließlich Prüf- und Kontrolltätigkeiten durchgeführt, soweit 

diese nach den einschlägigen Vorschriften der NÖ BO 2014 dem Bauführer obliegen und 

im beauftragten Leistungsumfang enthalten sind. Auf Grundlage dieser Vereinbarung 

werden vom Bauführer keine bauausführenden Tätigkeiten übernommen. Vom Bauführer 

werden keine über die einschlägigen öffentlich-rechtlichen Bauvorschriften bzw. über den 

vereinbarten Leistungsumfang hinausgehenden Tätigkeiten ausgeführt. 

Insbesondere nicht übernommen werden die Leistungen der örtlichen Bauaufsicht (ÖBA), 

der Planungs- und Baustellenkoordination nach dem BauKG, die Leistungen einer 

allfälligen Projektsteuerung (PS), einer Begleitenden Kontrolle (BK) oder einer sonstigen 

bauablaufbezogene Kontroll- oder Koordinationstätigkeit.  

4.2. Die fach- und sachgerechte Planung und Ausführung der Bauleistungen obliegt 

ausschließlich den vom Bauherrn beauftragten Planern, Bauunternehmern und 

Professionisten bzw. dem Bauherrn selbst. Bereitgestellte Dokumente, welche als 

Grundlage für die Ausführung der Prüfungs-, Überwachungs- und Kontrolltätigkeit des 

Bauführers dienen, werden vom Bauführer weder auf Vollständigkeit noch auf inhaltliche 

Richtigkeit überprüft. Dem Bauführer obliegt insoweit nur die Überprüfung auf technische 

Nachvollziehbarkeit und Plausibilität. Die gesetzliche Prüf- und Warnpflicht (§ 1168a Satz 

3 ABGB) bleibt hiervon unberührt. 

4.3. Der Bauführer ist berechtigt, vom Bauherrn die Ausfolgung aller Unterlagen und Erteilung 

aller Informationen zu verlangen, die für eine Beurteilung der ordnungsgemäßen 

Ausführung der Leistungen (Leistungen von Fachfirmen, Eigenleistungen) erforderlich 

sind. Der Bauherr ist verpflichtet, dem Bauführer diese Unterlagen bereitzustellen und 

Informationen zu erteilen.  

Mit Unterfertigung dieser Vereinbarung bestätigt der Bauherr, dass er den Bauführer, 

soweit für ihn möglich und zumutbar, umfassend über das von ihm geplante Bauvorhaben 

aufgeklärt und dem Bauführer alle für die ordnungsgemäße Erfüllung seiner Aufgaben 

erforderlichen Unterlagen übergeben / Informationen übergeben hat. Ergeben sich 

während Ausführung Änderungen, die für die Tätigkeit des Bauführers von Bedeutung 

2.1.1. Bauführerschaft ab Baubeginn (§ 25 Abs 2 NÖ BO 2014) 3/4

E
N
T
W
U
R
F

Leitfaden_Baufuehrer-NOE_A4_2019-02-23_Entwurf_final.indd   81Leitfaden_Baufuehrer-NOE_A4_2019-02-23_Entwurf_final.indd   81 23.02.20   22:3423.02.20   22:34



82 Der Bauführer | Praxisleitfaden 02.2020

TEIL B | TEXTVORLAGEN UND MUSTER

sein könnten, hat der Bauherr den Bauführer hierüber unverzüglich in Kenntnis zu setzen 

und ihm alle erforderlichen Auskünfte zu geben.  

4.4. Der Bauherr ist verpflichtet, dem Bauführer den Bauführer rechtzeitig vor der 

Durchführung kritischer bzw. schwieriger Leistungen zu verständigen und diesem die 

Möglichkeit zu geben, an der Ausführung dieser Leistungen zum Zwecke der 

Wahrnehmung der beauftragten Prüf-, Überwachungs- und Kontrolltätigkeit beizuwohnen. 

Zu derartigen Leistungen zählen insbesondere: Abbruch- und Stemmarbeiten von 

tragenden Bauteilen; Baugruben- und Fundamentaushub; Kanalbauarbeiten; 

Schalungsarbeiten für tragende Bauteile; Betonierungsarbeiten für tragende Bauteile; 

Verlegen und Versetzen von tragenden Fertigteilen; Rauchfänge, Gerüstungen, 

Pölzungen; Unterfangungen; bauliche Maßnahmen, die den Brandschutz betreffen; 

[ERGÄNZUNG: allenfalls weitere kritische bzw. schwierige Leistungen].  

Im Fall unterlassener Mitteilungen durch den AG ist eine Haftung des AN in jedem Fall 

ausgeschlossen.  

4.5. Mit der vereinbarten Vergütung (Werklohn, Honorar) gemäß Pkt. 3. sind ausschließlich die 

vom Bauführer nach Pkt. 2. Geschuldeten Leistungen abgegolten. Mehrkosten im 

Zusammenhang mit frustrieten Baustellebesuchen, nochmaligen Baustellenbesuchen, 

Baustellenbesuchen an Wochenenden oder gesetzlichen Feiertagen sowie Mehrkosten aus 

erschwerten Überprüfungen, welche auf Umstände in der Sphäre des Bauherrn 

zurückzuführen sind, sind vom Bauherrn zu tragen und dem Bauführer gesondert zu 

vergüten. 

4.6. Eine Haftung des Bauführers für jedwede Sach- oder Vermögensschäden des Bauherrn, 

die auf ein leicht fahrlässiges Fehlverhalten zurückzuführen sind, ist ausgeschlossen. 

4.7. Auf diese Vereinbarung findet ausschließlich österreichisches Recht Anwendung, unter 

Ausschluss des UN-Kaufrechtsübereinkommens und aller sonstigen Rechtsvorschriften, 

welche auf das Recht eines anderen Staates verweisen (Kollisionsnormen, internationales 

Privatrecht). Für sämtliche Rechtsstreitigkeiten zwischen dem Bauführer und dem 

Bauherrn wird, unbeschadet der Bestimmung des § 14 KSchG, die ausschließliche 

Zuständigkeit der Gerichte am Sitz des Bauführers (Ort, von dem aus der Bauführer seine 

geschäftliche Tätigkeit entfaltet) vereinbart. 

 
 
 
[DATUM] am, [ORT] 
 
 
 
 
 
 
 
________________________     ________________________ 

[BAUFÜHRER]       [BAUHERR] 
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